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BESCHLUSSVORLAGE  
 

- öffentlich -  Ref.2/265/2019 
 
 

Sachvortragende/r Amt / Geschäftszeichen 

Stadtrechtsrat Knut Engelbrecht Referat für Recht, Soziales und Umwelt  

  

Sachbearbeiter/in: Hans-Jürgen Hähnlein 

 
 
1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für das Bestattungswesen in der Stadt 
Schwabach 
Anlagen: 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für das Bestattungswesen in 
der Stadt Schwabach  
 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart 

Hauptausschuss 28.01.2020 nicht öffentlich Beschlussvorschlag 

Stadtrat 31.01.2020 öffentlich Beschluss 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die 1. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für das Bestattungswesen in der Stadt 
Schwabach wird beschlossen.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen  Ja x  Nein 

Kosten lt. Beschlussvorschlag  

Gesamtkosten der Maßnahme 

davon für die Stadt 

 

Haushaltsmittel vorhanden?  

Folgekosten?  
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I. Zusammenfassung 
 
Neue Bestattungsarten und neue Grabfelder sind in der Bestattungsfassung und in der 
Bestattungsgebührensatzung zu berücksichtigen.  
 
 
II. Sachvortrag 
 

 Änderung von § 4 Abs. 1 

Alte Satzungsbestimmung: 
 
Die Grabnutzungsgebühr beträgt pro Jahr für:  

 
1. Wahlgrab für Kinder bis 5 Jahre in Abteilung 29

    26 € 
2. Wahlgrab Erwachsener oder Kinder über 5 

Jahre (1m x 2m)   46 € 
3. Wahlgrab doppeltief (1m x 2 m)  

    69 € 
4. Urnenerdgrab (max. 4 Urnenplätze)  

    46 € 
5. pflegefreie Urnennische (2 Urnenplätze) im 

Urnenturm   
 100 € 

6. pflegefreies anonymes Urnenerdgrab (4 
Urnenplätze) neben Urnenturm 
 100 € 

7. pflegefreies Grabfeld in der Baumbestattung (1 
Urnenplatz)   100 € 

8. pflegefreies Grabfeld im „Fluss der Zeit“ (1 
Urnenplatz)   
 100 € 

9. pflegefreies historisches Urnengrab (2 
Urnenplätze) mit Staudenbepflanzung
 180 € 

10. pflegefreies Erdgrab mit Staudenbepflanzung
    250 € 

 

Neue Satzungsbestimmung: 
 

Die Grabnutzungsgebühr beträgt pro Jahr für: 

 

1. Wahlgrab für Kinder bis Vollendung 

5. Lebensjahr (1,5m x 0,90m) 

26 € 

2. Wahlgrab(1 Sarg, 4 Urnen) (1m x 

2m)  

46 € 

3. Wahlgrab doppeltief (2 Särge, 4 

Urnen) (1m x 2m) 

69 € 

4. Urnenerdgrab (max. 4 Urnen) 46 € 

5. Urnenturm (max. 2 Urnen) pflegefrei

  

100 € 

6. Pflegefreies naturnahes 

Urnengemeinschaftsgrab (1 Urne) 

z.B. Fluss der Zeit, Baumbestattung, 

anonyme Gräber, Abtg.9 

100 €  

7. Sondergrabfelder z. B. 

Sonnenspirale; Abtg. 20 

100 € 

8. Historisches pflegefreies Grab (1 

Urne) 

150 € 

9. Historisches pflegefreies Grab (2 

Urnen) 

180 €  

10. Trauerinsel pflegefrei (4 Urnen) 300 € 

11. Pflegefreies Erdgrab (1 Sarg, 4 

Urnen) mit Duft- und Blühhecken 

400 € 

12. Pflegefreies Urnengrab (4 Urnen) 

mit Duft- und Blühhecken 

200 € 

 

Die Beisetzungs- und Grabkosten für die Wahlgräber 

Nr. 7. – 10. werden in Vorkasse erhoben.  

 

 
Es wurden neue Grabfelder angelegt, die jetzt in die Gebührensatzung aufgenommen 
werden. 
 

 Anfügung von Ziffer 5 im § 12 Abs. 1 

 

5. Für die Nachpflanzung von Bodendeckern nach Urnenbeisetzungen werden erhoben

 60,00 € 

 

Die neuen pflegefreien Grabfelder bedürfen der Nachpflanzung nach Beisetzungen. 

 
III. Kosten 
 
Es fallen keine Kosten an.  
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